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DISKUSSION

Guido Hischier

Die nationale Rechte als Herausforderung
fiir das politische Regime

Gesellschaftliche Basis des Rechtspopulismus in der Schweiz

Nachdem die nationale Rechte, allen voran die Schweizerische Volkspar-
tei (SVP), die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit in den politischen
Debatten der letzten Jahre erfolgreich verhindert hat, beruft sie sich nun
auf das «Landesrecht», um der «Selbstbestimmung» der Schweiz in einer
zunehmend unberechenbar gewordenen Weltgesellschaft Nachachtung
zu verschaffen. Sie taucht zu diesem Zweck nach dem Motto «Reculer pour
mieux sauter!» tief in eine Erinnerungskultur ein, die nicht etwa bei der
Geistigen Landesverteidigung wiahrend des Zweiten Weltkriegs oder der
Griindung des modernen Bundesstaates im Jahr 1848 nach dem historisch
entscheidenden Sonderbundskrieg ansetzt, sondern bei der von den Eid-
genossen «verloreneny, legendenumwobenen und politisch umso besser
instrumentalisierbaren Schlacht bei Marignano im Jahr 1515.

Die Revitalisierung von historisch dlteren Kulturschichten, durch die
sich die nationalkonservativen Krifte ihrer Identitat als «staatstragende
Kraft» aufs Neue versichern mdchten, ist alles andere als ein bloss schwei-
zerisches Phidnomen. Die Herausforderung des reaktiondren Verteidi-
gungsnationalismus' fiir die demokratischen Regimes in der westlichen
Welt besteht heute darin, dass sich dieser Nationalismus auf das «Selbst-
bestimmungsrecht des Volkes» beruft, das iiber das Vélkerrecht und die
Menschenrechte gestellt werden soll.

Dieser Essay fragt nach den Grundlagen demokratischer Regimes, nach
den Ursachen des rechtsnationalen Aufschwungs und den daraus erwach-
senden Risiken fiir die menschen- und volkerrechtlichen Verfassungs-
grundlagen in der Schweiz.*
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Ausgangspunkte des politischen Regimes der Schweiz

Unter politischen Regimes werden hier nicht beliebige, wechselhafte insti-
tutionelle Formen verstanden, sondern Konstellationen von politisch rele-
vanten gesellschaftlichen Kriften. Diese stellen dem Staat im Austausch
gegen die Verteidigung ihrer Interessen legitimatorische und/oder fiskali-
sche Ressourcen zur Verfiigung, die sie ihm aber auch jederzeit entziehen
konnen.? : : _

In der Schweiz lassen sich zwei grundlegende Interessendimensionen
unterscheiden, entlang derer sich die politisch relevanten gesellschaftli-
chen Kréfte historisch formiert haben: die Féderalismus-Zentralismus-
Dimension und die Klassendimension. Erstere thematisiert die Regiona-
lismusproblematik und stellt die Basis fiir die Bildung territorialer Loyali-
tdten dar. Letztere thematisiert die Klassenproblematik und bildet die
Basis von Klassenloyalitidten. ‘

Das in historischer Betrachtung dltere der beiden Allianzsysteme, die
sich entlang dieser Interessendimensionen formiert haben, ist das territo-
riale System, das zur Zeit der Griindung des Bundesstaates konstituiert
worden ist und seinen Ausdruck im staatsbegriindenden Féderalismus-
prinzip gefunden hat. Darin lebt das Erbe der traditionellen Souverénitit
der Gliedstaaten der alten Eidgenossenschaft als «confoederatio helveti-
ca» weiter. Die organisationalen Einheiten des territorialen Allianzsys-
tems sind die Kantone. Okonomischer Entwicklungsgrad, Konfession und
Sprache sind die drei wesentlichen Merkmale regionaler Homogenitét, die
fiir die Organisation des territorialen Allianzsystems relevant sind. Ent-
sprechend lassen sich innerhalb dieses Allianzsystems im historischen
Kontext des 19.Jahrhunderts in starker Vereinfachung drei Pole unter-
scheiden: die konfessionell homogene Innerschweiz mit vergleichsweise
niedrigem Entwicklungsstand, die sprachlich homogene Westschweiz mit
einem hoheren Entwicklungsstand und die Deutschschweiz als das
sprachkulturell und 6konomisch dominierende Zentrum.

Das territoriale Allianzsystem ermoglichte es den konfessionellen und
sprachlichen Minderheiten sowie den 6konomisch schwicheren Regio-
nen, von Fall zu Fall die dominante Region in die Minderheit zu versetzen.
Dieses System ist institutionell abgesichert, indem eine Vielzahl von poli-
tischen Gremien proportional nach territorialen Gesichtspunkten zusam-
mengesetztist, so im Falle der zweiten Kammer im Parlament, des Stdnde-
rats, und vor allem durch die Institution des Stdindemehrs, das bei gesamt-
schweizerischen Abstimmungen tber Verfassungsinitiativen eine Stim-
menmehrheit der Kantone fordert.

Das historisch jiingere der beiden Allianzsysteme ist das Klassensystem,
das aus dem Klassenkompromiss der 1930er-Jahre hervorgegangen ist.
Auch dieses lédsst sich vereinfacht als ein dreipoliges System beschreiben.
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Zur monopolistischen Fraktion der Bourgeoisie jener Zeit gehorten die Ver-
treter des Grosskapitals, die die Exportindustrie, den Grosshandel und die
Banken kontrollierten. Sie wurde und wird politisch durch die Spitzenver-
bdnde der Arbeitgeberinnen und den wirtschaftlich dominanten «akti-
ven» Teil der Parteibasis der Freisinnig-demokratischen Partei («Freisinn»)
reprédsentiert.* Zur nichtmonopolistischen Fraktion der Bourgeoisie, die
auch das traditionelle Kleinbiirgertum umfasst, gehorten die Vertreter der
inlandorientierten Branchen der Wirtschaft, Detailhdndlerinnen, Bauern,
selbstdndige Handwerkerinnen und Vertreter von freien Berufen. Poli-
tisch wurde diese Fraktion durch den «pridventiven», d.h. blockierenden
und verhindernden Teil des Freisinns und die tibrigen biirgerlichen Bun-
desratsparteien (BGB, CVP), den Gewerbeverband, den Bauernverband
sowie rechtsbiirgerliche Interessenverbdnde (Hauseigentiimerverband,
Redressement National u.a.) vertreten. Zur Arbeiterklasse schliesslich ge-
horten jene Teile der arbeitenden Bevélkerung, die tiber keine selbstdndi-
ge Erwerbsgrundlage verfiigten, also lohnabhéngig waren. Sie wurden po-
litisch durch die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften re-
prédsentiert.

‘Die Institutionalisierung des Klassenkompromisses in Form von Par-
teienkonkurrenz und Sozialpartnerschaft unter Beteiligung der Gewerk-
schaften hat es der monopolistischen Fraktion der Bourgeoisie ermdglicht,
sich je nach politischer Agenda abwechselnd mit der nichtmonopolisti-
schen Fraktion gegen die Arbeiterklasse oder mit der Arbeiterklasse gegen
die nichtmonopolistische Fraktion zu verbtinden. Aufgrund der traditio-
nellerweise antagonistischen Beziehung ist es zwischen der Arbeiterklas-
se und der nichtmonopolistischen Fraktion kaum jemals zu politischen
Koalitionen gekommen. So konnte die wirtschaftliche Macht den nationa-
len Staat fiir ihre Interessen relativ unbehelligt instrumentalisieren. Insti-
tutionell wurde dieses Klassensystem abgesichert durch das Friedensab-
kommen von 1937° und durch die Kooptation der politischen Linken im
Bundesrat wie auch in den kantonalen Regierungen.

In der Zeit der Bedrohung durch den Faschismus im Zweiten Weltkrieg
wurden diese beiden Allianzsysteme, das territoriale System und das Klas-
sensystem, festgeschrieben. Sie stellten einen vergleichsweise stabilen Be-
zugsrahmen fiir das politische Regime in der Schweiz dar, fiir das lange
Zeit die Formel «Féderalismus plus Sozialpartnerschaft» galt.

Transformation des politischen Regimes in der Nachkriegszeit

Die Konstellation der politisch relevanten gesellschaftlichen Krafte und
die beiden Allianzsysteme, die diese Krédftekonstellationen verkodrperten,
haben sich seither grundlegend verdndert. In der lang andauernden
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Wachstumsperiode der Nachkriegszeit hat sich das Sozialprodukt je Ein-
wohnerIn zwischen 1950 und 1973 verdoppelt — unter anderem dank der zu-
nehmenden Integration in die Weltwirtschaft. Durch diese vertikale Ein-
bindung in supranationale Kontexte wurde dem territorialen System ein
Teil seiner Basis entzogen. Der Foderalismus wurde zum Vollzugsfddera-
lismus, d. h. einem Bestandteil des politisch-administrativen Systems und
seiner Machtstrukturen, in denen die Bundespolitik vollzogen wird.

Aberauch das System der Klassenallianzen ist durch diesen Wachstums-
prozess ausgehohlt worden: Der Anteil der Bduerinnen und in der Land-
wirtschaft Beschiftigten, die in den 1930er-Jahren noch rund einen Viertel
der erwerbstédtigen Bevilkerung ausmachte, ist auf weniger als vier Pro-
zent gesunken, und auch die Zahl der selbstdandigen Handwerker und De-
tailhdndlerinnen ist in der Zwischenzeit radikal geschrumpft. Die Unter-
schichtung durch «billige» ausldndische Arbeitskrifte hat eine nationale
Arbeiteraristokratie® hervorgebracht, die vom allgemeinen Wohlstand auf
Kosten dieser ausldndischen ArbeiterInnen profitiert hat und sich in zu-
nehmendem Masse biirgerlich orientiert. |

Mit dem gleichzeitig einsetzenden Tertiarisierungsprozess, insbeson-
dere mit der Ausweitung der Dienstleistungsarbeit in allen Wirtschafts-
sektoren, ist schliesslich eine breite neue Mittelschicht entstanden. Sie ist
weder eindeutig der nichtmonopolistischen Fraktion der Bourgeoisie
noch der traditionellen Arbeiterklasse zuzuordnen. Diese neu entstande-
ne Mittelschicht ist im herkémmlichen System der Klassenallianzen poli--
tisch nicht reprisentiert. Die ehemals vorwiegend kantonal verankerten
Parteien des Biirgertums und Kleinbiirgertums orientierten sich neu und
benannten sich in «Volks»-Parteien um. Darin zeigte sich ihr Bestreben,
das Potenzial der neuen Mittelschicht zu mobilisieren und ihre Wahlerba-
sis zu erweitern. Auch die Sozialdemokratische Partei hat, wenn auch ver-
spétet, ihre Programmatik immer stérker auf die ihr nahestehenden Teile
dieser neuen Mittelschicht ausgerichtet.

Die Dynamik der Wachstumsperiode fiihrte zu weiteren Verdnderun-
gen im Klassensystem. Die verstdrkte Einwanderung ausldndischer Ar-
beitskrédfte wurde von den nationalkonservativen Kréften erfolgreich als
«Uberfremdungsproblem» gebrandmarkt, was eine populistische Unter-
wanderung des Klassensystems von rechts einleitete. Parallel dazu entfal-
tete sich in den spiten 1960er- und 1970er-Jahren der Protest der Neuen Lin-
ken, der sich in den neuen sozialen Bewegungen ebenfalls weitgehend
ausserhalb der traditionellen Klassenorganisationen artikulierte. Die
wirtschaftliche Rezession ab Mitte der 1970er-Jahre vermochte die Mobili-
sierung der Protestpotenziale nicht riickgédngig zu machen. Sie wurden
durch die Folgeprobleme der Unterschichtung und durch die Konservie-
‘rung veralteter Wirtschaftsstrukturen verschirft. Der ungeniigende Aus-
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bau des héheren Bildungswesens hat zudem den Tertiarisierungsschub
verzogert.

Die monopolistische Fraktion der Bourgeoisie konnte den gesellschaft-
lichen Strukturwandel mehr oder weniger intakt tiberdauern. Dagegen hat
sich die Klassenbasis der iibrigen Gruppierungen, mit denen sie abwech-
selnd Koalitionen eingegangen ist, im Verlaufe dieses Strukturwandels ver-
dndert. Zudem hat das territoriale System seine friihere Bedeutung verlo-
ren, die ihm in der Entschiarfung und «Dezentralisierung» des Klassenkon-
flikts zukam. Dieses historisch &dltere System war dem Klassensystem
{ibergeordnet, und die territorial geprigten Klassenloyalititen verhinder-
ten ganz allgemein ein starkes tiberregional gepriagtes Klassenbewusstsein.

In der Westschweiz, wo sich die Bevolkerung besonders stark mit der
Sprachgruppe und dem kantonalen Territorium identifizierte, verbiinde-
ten sich die verschiedenen Klassen gegen die dkonomische und sprach-
liche Dominanz der Deutschschweiz. In der Innerschweiz wurde der
Klassengegensatz durch die feudalen Strukturen zwischen lokalen Aristo-
kraten und ihrer Klientel im Rahmen der Christlich-demokratischen
Volkspartei (CVP) neutralisiert. Und in der Deutschschweiz haben die de-
zentrale Struktur der fortgeschrittenen Industrialisierung und die Tertia-
risierung dazu gefiihrt, dass der Klassengegensatz abgeschwécht wurde
und die Gewerkschaften viel von ihrer fritheren Kampfkraft eingebiisst
haben. Im Wahlverhalten der Biirger spielen weiterhin Religion und Spra-
che (in dieser Reihenfolge) eine wesentlich stdarkere Rolle als die Klassen-
zugehorigkeit. Beide Allianzsysteme haben jedoch durch die seit den
1990er-Jahren verstirkt einsetzende Globalisierung ihre frithere vorrangi-
ge Bedeutung als Basis fiir die Bildung von Loyalitdten verloren. Bei der
Formel «Foderalismus plus Sozialpartnerschaft», die jahrzehntelang fiir
das politische Regime der Schweiz galt, diirfte es seither mehr um Ideolo-
gie als um Wirklichkeit gehen.

Bekanntlich liegt die Steuerhoheit weiterhin bei den Kantonen, und das
macht die Schweiz nun in der Tat zu einem Sonderfall. Indem die dezent-
ralisierte Machtstruktur den binnenschweizerischen Steuerwettbewerb
ermoglicht, kommt ihr heute eine zunehmend wichtige Funktion als
Standortfaktor zu. Allerdings 1dsst sich damit, wie bereits zuvor mit dem
Bankgeheimnis, im internationalen Umfeld auf die Dauer wohl «kein Staat
mehr macheny.

Trotz ihrer Machtposition und des politischen Einflusses, den die Kan-
tone auf Bundesebene zur Geltung bringen, hat sich das Machtzentrum
des politischen Regimes von den Kantonen und den territorial abgestiitz-
ten Parteien immer stdrker auf gesamtschweizerische Akteure verlagert.
Die wichtigsten organisationalen Einheiten im Bundesstaat, die zusam-
men mit der oder auch gegen die Macht der Kantone die politische Orien-
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tierung des Regimes bestimmen, sind: die Bundesregierung mit ihrer Ver-
waltung als Trégerin der zentralisierten politischen Macht; die zentral or-
ganisierten Verbdnde, welche die wirtschaftliche Macht reprisentieren;
die nationalen Gewerkschaften als Gegenmacht zur wirtschaftlichen
Macht und schliesslich die auf nationaler Ebene organisierten politischen
Parteien, die sich Massenlegitimitét fiir ihre partikuldren politischen Zie-
le beschaffen. Die Polarisierung im Parteienspektrum, durch die das
schweizerische Konkordanzsystem zunehmend infrage gestellt wird, ist
nicht Ursache, sondern eine Folge der Transformation des politischen Re-
gimes, das sich im globalisierten Standortwettbewerb neu zu positionie-
ren versucht.

- Wahrend die traditionellen Arbeitnehmerorganisationen der neolibe-
ralen Offensive zundchst nur wenig organisierten Widerstand entgegen-
zusetzen vermochten, kommt der «Sozialpartnerschaft» als einer Ideolo-
gie zur Beschaffung von Massenlegitimitét vor allem fiir die Verteidigung
des Sozialstaates nach wie vor eine nicht zu unterschitzende Bedeutung
zu. Auf der anderen Seite hat der Foderalismus heute eine doppelte Funk-
tion, ndmlich einerseits «<nationale Identitdt» auf der Grundlage einer nati-
onalkonservativen Ideologie wiederherzustellen und andererseits den
oben erwihnten binnenschweizerischen Steuerwettbewerb zu gewihr-
leisten. Von der Polarisierung des Parteiensystems und des politischen Re-
gimes insgesamt profitieren deshalb nicht nur antietatistisch eingestellte
reaktionire sowie gemissigte territoriale Foderalistinnen, sondern auch
weltweit aktive Milliarddre, welche die binnenschweizerischen Steueroa-
sen dazu benutzen, die Finanzspekulation und neoliberale Kolonisierung
durch «fremdes Kapital» energisch voranzutreiben.

Rechtspopulistische Gegenkultur der Globalisierungsverlierer

Das politische Paradox der Globalisierung besteht darin, dass dem natio-
nalen Staat heute eine immer gréssere Bedeutung als Austragungsort von
Klassenkonflikten zukommt. Diese resultieren aus den globalen Ungleich-
heitsstrukturen, welche durch die transnationalen Wirtschaftsbeziehun-
gen und die Beschiftigungs- und Ausbeutungsbedingungen geschaffen
werden. Solange die in diesen Ungleichheitsstrukturen begriindete Klas-
senspannung nicht wirksam durch Umverteilungsmassnahmen im glo-
balen Rahmen verringert werden kann, verlagert sie sich in die einzelnen
nationalen Gesellschaften hinein. , '

Die Kehrseite der Uberschichtung der nationalen Gesellschaft durch
globale Eliten ist die Unterschichtung durch schlechter gestellte Migran-
ten und Migrantinnen. Die Binnengesellschaft ist von ihren Rdndern her
mit einer bisher ungekannten kulturellen Diversitdt konfrontiert. Diese
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wird von neueren gesellschaftlichen Funktionsgruppen wie den soziokul-
turellen Spezialistinnen, den Kulturvermittlern, dem mobilen Manager-
typus und der kreativen Intelligenz, die sich selber in der kulturellen Glo-
balisierung bewegen, als eine Chance wahrgenommen. Den weniger ge-
bildeten Teilen der einheimischen Bevilkerung erscheint sie aber als
Bedrohung ihrer Identitit. In der Schweiz, einer Einwanderungsgesell-
schaft, leben heute Menschen aus praktisch allen 193 Nationen der UNO
(allein in der Stadt Ziirich wohnen Menschen aus 174 Landern).

Die Demarkationslinie zwischen Integration und Exklusion ist klar
sichtbar, wobei Marginalisierung sich heute auf die Ausgrenzung durch
eine globalisierte wirtschaftliche Macht bezieht. Die Demarkationslinie
verlduft aber auch quer durch die Binnengesellschaft selbst. Am inneren
Rand dieser Demarkationslinie befinden sich die in den nationalen Wirt-
schafts- und Wohlfahrtsraum eingebundenen Teile der Mittelschicht, die
vom sozialen Abstieg bedroht sind und Gefahr laufen, in die Unterschicht
abgedrédngt zu werden. Am dusseren Rand der Demarkationslinie hat sich.
ein Sekundarproletariat herausgebildet, das sich mit Tatigkeiten auf dem
informellen Arbeitsmarkt, mit Tieflshnen und/oder staatlicher Unterstiit-
zung liber Wasser zu halten versucht.”

Es sind diese vom sozialen Abstieg bedrohten Teile der Mittelschicht
und das Sekundirproletariat, die von der in der globalen Ungleichheits-
struktur begriindeten Klassenspannung und ihrer Verlagerung in die nati-
onale Gesellschaft hinein am stdrksten betroffen sind. Allerdings ist das
aus dieser Spannung abgeleitete politische Potenzial der Globalisierungs-
verliererinnen, anders als die Klassenpotenziale in den fritheren Indust-
riegesellschaften, organisational nur wenig strukturiert und damit in ei-
nem hohen Grade durch populistische Krdfte manipulierbar.

Bis anhin hat sich vor allem die nationale Rechte dieses politische Po-
tenzial der Globalisierungsverlierer zunutze gemacht, um damit den «na-
tionalen Container» — das «Volk» — aufzuheizen und dadurch ihrer Forde-
rung nach einer zunehmenden Abschottung der Schweiz Nachdruck zu
verleihen. Die Schweiz ist in dieser Hinsicht indessen alles andere als ein
Sonderfall. Die Herausforderung der demokratischen Regimes durch
rechtspopulistische Bewegungen und rechtsnationale Parteien ldsst sich
auch in vielen anderen wirtschaftlich méichtigen Landern Westeuropas
beobachten, die sich ebenso wie die Schweiz mit den grossen politischen
Problemen des Strukturwandels und der Globalisierung auseinanderset-
zen miissen.’ Themen wie Einwanderung und europidische Integration
werden weiterhin im Vordergrund stehen, ebenso die Auseinanderset-
zung um Alternativen zum neoliberalen Marktradikalismus, dessen
Grundlage nach Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 — allerdings nui‘
fiir kurze Zeit — zu erodieren schien.
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Die heiligen Kiihe, die in Politdebatten jeweils in den Ring gefiihrt wer-
den, um die Gunst des Publikums zu gewinnen und fiir den «Sonderfall
Schweiz» zu werben, sind der Foderalismus, die bewaffnete Neutralitdt
und die direkte Demokratie. Es ist nicht zu tibersehen, dass sich heute vor
allem die SVP ziemlich verantwortungslos des Instruments der Volksiniti-
ative fiir ihre Obstruktionspolitik bedient. Damit unterminiert sie nicht
nur die demokratische Institution, als deren Hiiterin sie sich aufspielt,
sondern benutzt sie als Instrument der Ausgrenzung all dessen, was nicht
in den «nationalen Container» passt.® |

Der Trend hin zu einer Errichtung des Volksabsolutismus in der Schweiz
wirft ganz grundsitzliche Fragen auf. Entweder man richtet die Gesetzge-
bung an den Prinzipien des Rechtsstaates aus und nimmt verhéltnis-
maissige Einschrankungen der Volkssouverdnitdt in Kauf, oder man setzt
den Volkswillen absolut und handelt sich damit das Risiko ein, dass das
summum ius in summa iniuria® umschlagen kann: Wer nicht zum Staats-
volk gehort, kann ohne Riicksicht auf die Menschenrechte ausgeschafft
oder des-Landes verwiesen werden. In letzter Konsequenz kann eine sol-
che Entwicklung — wie die Geschichte der «Volksdemokratien» zeigt — zur
Aburteilung durch einheimische Volksgerichtshofe fithren, gar zur «Aus-
merzungy.

Deshalb wire vor allem die «<kosmopolitische Koalition» der Sozialde-
mokraten, Linksalternativen und Griinen gut beraten, die Bedrohung
ernst zu nehmen, die dem Verfassungsgefiige des demokratischen Re-
gimes durch die Daueroffensive der Rechtsnationalen mit ihren fragwiir-
digen Volksinitiativen und ihrem auf Dauer gestellten Wahlkampf er-
wdchst. Es wire politisch fahrldssig, diese Entwicklung als voriibergehen-
de «konservative Wende» zu verharmlosen und abzuwarten, bis diese sich
gewissermassen von selbst wieder korrigiert. . |

Was den strategischen Machtpoker der Rechtsnationalen von dem an-
derer Parteien unterscheidet und ihn gefihrlich macht, ist der Geist der
Rache, vom dem ihre Politik getrieben ist, seit sie durch die Abwahl ihres
milliardenschweren charismatischen Fiihrers Christoph Blocher aus dem
Bundesrat gedemiitigt worden ist. In den Worten des Pfarrerssohns Fried-
rich Nietzsche ist der Geist der Rache «des Willens Widerwille gegen die
Zeit und ihr Es wap». Dieser Widerwille wird als Volkswille verklart, als
Ausdruck eines historischen Subjekts, das in der Vergangenheit Geschich-
te «gemacht» habe und heute gezwungen werde, von dem mit dieser Ge-
schichte verstrickten «Sonderfall» Abschied zu nehmen.

Eine Politik, die im Namen des «Schweizervolkes» riicksichtslos gegen
die Ausldnderinnen, gegen Europa, gegen das Volkerrecht und gegen die
Menschenrechte polemisiert und 6ffentlich den Bundesrat des Landesver-
rats beschuldigt, weist faschistoide Ziige auf. Die rechtpopulistische Ge-
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genkultur, die vor allem an den Stammtischen bewirtschaftet wird, ist mit
kulturellem Rassismus kontaminiert. Jeder, der die Litanei des SVP-Finan-
zierers gegen die «classe politique» und die «fremden Richter» nachzube-
ten gelernt hat, hilt sich heute fiir einen kleinen Wilhelm Tell. Ein anderer
Fiihrer, der dhnliche Feindbilder bediente, berief sich ebenfalls auf unse-
ren Nationalhelden, als er dem 8. Kapitel des 2. Bandes von Mein Kampfdie
Uberschrift aus Schillers Wilhelm Tell gab: «Der Starke ist am méchtigsten
allein». Auch dieser Fiihrer war von einer Allmachtsfantasie besessen, die
damals viel grossere Ressourcen zu mobilisieren vermochte und in der
maximalen Katastrophe endete.

Selbstprovinzialisierung der Schweiz

Ein Alleingang mit der Aufkiindigung von Vélkerrecht und Menschen-
rechten wiirde zu einer Selbstprovinzialisierung der Schweiz fithren und
den Rechtsstaat der Diktatur des rechtsnationalen Kleingeistes ausliefern.
Der Rechtsstaat ist unabdingbar, um Einzelne und Minderheiten vor einer
Tyrannei der Mehrheit zu schiitzen. Er schiitzt aber auch die Institutionen,
die im Rahmen eines demokratisch verfassten Regimes garantieren, dass
der Wechsel zwischen politischen Mehrheiten auf eine nichtdisruptive,
gewaltlose Art und Weise erfolgt. Zu diesen Institutionen gehort auch die
Gewaltenteilung.

Gewiss hat der Souverdn direkt und indirekt iiber seine gewidhlten
Volksvertreter das letzte Wort, was die grundlegende Ausrichtung der all-
gemeinen Gesetzgebung anbelangt. Sie soll im Rahmen der Grenzen und
Moglichkeiten umgesetzt werden, die der Exekutive zur Verfiigung stehen.
Dabei soll aber auch die Méglichkeit bestehen, politische Entscheide auf
ihre Verfassungskonformitét durch ein Gericht iiberpriifen zu lassen. Der
Gesetzgeber tut gut daran, den Handlungsspielraum offen zu halten, in-
nerhalb dessen die Richterinnen weiterhin unabhingig entscheiden kén-
nen, ob im einzelnen Fall nationales Recht oder Vélkerrecht Vorrang ha-
ben soll. Alle Richter sind «fremde Richter», weil ihre Unabhéngigkeit in
der Rechtsstaatlichkeit als einem universalistischen Prinzip begriindetist,
an dem sich die partikuldren nationalen Gesetzgebungen auszurichten
haben - und nicht umgekehrt.

Der verbreitete Hass auf alles Fremde, von dem die rechtspopulistische
Gegenkultur getragen wird, nimmt der schweizerischen Folklore jeden
Charme. Die aktuelle Diskussion um «Swissness» macht vergessen, dass —
wenn schon — das Label gerade fiir den liberalen, sdkularen und sozialen
Staat selbst gelten miisste, der das demokratische Regime der Schweiz er-
moglicht. Im Rahmen einer gelebten Verfassungswirklichkeit, welche vor
allem die humanitire Tradition pflegt, ist es in einer zerrissenen Weltge-
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sellschaft Biirgerpflicht, allen fundamentalistischen, faschistischen, ras-
sistischen und sexistischen, kurz allen menschenverachtenden Bestre-
bungen, gerade auch in der eigenen Gesellschaft, auf simtlichen Ebenen
politisch bewusst entgegenzuwirken.

Anmerkungen

1

10

Gurny, Ruth, 1976: Nationalismus heute. Drei Versuche einer soziologischen Kldrung.
Winterthur.

Der Text kniipft an einen dlteren Beitrag aus dem Jahr 1980 an (Festschrift fiir den
Weltgesellschaftssoziologen Peter Heintz, 1920-1983). Damals, in der Grauzone der
«Fichen-Affire» und anderer Exzesse des Uberwachungsstaats, war der Aufstieg der
Rechtsnationalen erstin Umrissen erkennbar. Hischier, Guido / Kriesi, Hanspeter,
1980: Der politische Stil in der Schweiz. In: Hischier, Guido / Levy, René/ Obrecht,
Werner (Hg.): Weltgesellschaft und Sozialstruktur. Diessenhofen.

Hischier, Guido, 1986: Politische Regimes in Entwicklungsldndern. Eine mternatm-
nal vergleichende Typologie. Frankfurtam Main / New York.

Zur Spaltung der Parteibasis der Frelslnnlg demokratischen Partei (auch «Freisinn»
genannt) in einen «aktiven» gestaltenden und prigenden und in einen «priven-
tiven», d. h. blockierenden und verhindernden Teil siehe: Kriesi, Hanspeter, 1980:
Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik.
Frankfurt am Main / New York.

Im Jahr1937 unterzeichneten Arbeitgeberverband und Gewerkschaften der
schweizerischen Metall- und Maschinenindustrie den ersten Kollektivvertrag, nach
dem alle anstehenden Probleme durch Verhandlungen unter Ausschluss von Kampf-
massnahmen (Friedenspflicht) gelost werden sollten. Historisches Lexikon der
Schweiz: www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16535.php (Abfrage 6.7.2015).

Mit dem Begriff der «Arbeiteraristokratie» ist hier nicht primér die bessergestellte
und gut organisierte Arbeiterschaft fordistischer Grossunternehmen oder eine
operaistische Avantgarde gemeint; der Begriff bezieht sich hier auf den sozialen
Prozess der Verbiirgerlichung und des relativen Statusgewinns.

Koppetsch, Cornelia, 2013: Die Wiederkehr der Konformitit. Streifziige durch die
gefdhrdete Mitte. Frankfurt am Main / New York.

Kriesi, Hanspeter / Grande, Edgar u. a., 2012: Political Conflict in Western Europe.
Cambridge.

Skenderovic, Damir, 2015: Dle direkte Demokratie fiihrt heute zu mehr Ausgrenzung.
In: WOZ, 14. Mali, Ziirich.

Summum ius summa iniuria (lateinisch): Héchstes Recht kann zum grossten
Unrecht werden.

134 WIDERSPRUCH — 66/15



	Die nationale Rechte als Herausforderung für das politische Regime : gesellschaftliche Basis des Rechtspopulismus in der Schweiz

